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Editorial:
 Es ist Zeit, klare

Strukturen zu schaffen!

W ie ao. Univ.-Prof. Dr. Ch. Brezinka
in seiner Funktion als Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft Me-
dizin und Recht der ÖGGG in
der vorliegenden Ausgabe von

SPECULUM zeigt, wird das OGH-Urteil
5 Ob 148/07m für die Organisation des
Schwangerschaftsultraschalls in Österreich
richtungsweisend sein:

■ Die/der niedergelassene Facharzt/-ärztin
muss der sich ihr/ihm anvertrauenden
Schwangeren vor Durchführung eines
Ultraschalls klar auseinandersetzen, wel-
che Form von Ultraschall sie/er durch-
führt:
– einen Basisultraschall nach Mutter-Kind-

Pass
– eine erweiterte Ultraschalluntersuchung

(im Sinne eines „First Trimester Scree-
nings“)

– ein Organ-Screening
– einen Dopplerultraschall im III. Trime-

non
– oder eine Untersuchung im Sinne von

„Babyfernsehen“, ohne dass sich da-
raus irgendwelche inhaltlichen Infor-
mationen ergeben.

Dazu kann ein von der ÖGGG zusammen
mit der Ärztekammer entwickelter Aufklä-
rungsbogen hilfreich sein (www.oeggg.at).

■ Die Anforderungen an die Basisultraschall-
untersuchungen und die erweiterten Un-
tersuchungen sind radikal unterschied-
lich und können zumindest partiell in
den Publikationen „State-of-the-Art-Ul-
traschall-Screening in der Schwanger-
schaft in Österreich“ [Speculum 2005; 23
(2); 8–9] und „Ultraschall in der Schwan-
gerschaft“ [Speculum 2007; 25 (2): 15–
16] nachgelesen werden.

■ Wer sich auf eine erweiterte Untersuchung
einlässt, muss naturgemäß alle Qualitäts-
kriterien für solche Untersuchungen er-
füllen (Qualität des Gerätes, Nachweis der
entsprechenden Ultraschallerfahrung, Vor-
nahme der entsprechenden Ultraschall-
schnittbilder, jederzeit verfügbare Doku-
mentation derselben).

Spitalserhalter und Krankenkassen werden
nicht umhin kommen, Farbe zu bekennen:
Wollen sie oder wollen sie nicht eine prä-
nataldiagnostische Schwangerenbetreuung
nach dem Stand des Wissens finanzieren?

Wenn „ja“, dann ist dieses Bekenntnis
mit einer – beträchtlichen – Finanzspritze/
Investition verbunden. Der Spitalserhalter
kann diese erweiterten Untersuchungen
auch nur organisieren und sie sich von der
Schwangeren ganz oder teilweise bezahlen
lassen. Oder er kann sich auf den Stand-
punkt stellen, das gehe ihn eigentlich gar
nichts an, sondern sei von der Sozialversi-
cherung zu finanzieren.

Die Sozialversicherung ihrerseits wird
nur dann weiter vorbringen können, dass
alles, was medizinisch abgesichert sei, von
ihr finanziert werde, wenn sie tatsächlich
für den erweiterten Schwangerenultraschall
eine – kostendeckende – Finanzierung vor-
sieht. Für rund 50 Euro (siehe Beitrag von
ao. Univ.-Prof. Dr. Ch. Brezinka) kann man
eben nur zwei einfache Basisultraschall-
untersuchungen erwarten („In life you get
what you pay for“).

Oder die Sozialversicherung steht auf
dem Standpunkt, dass Pränataldiagnostik
auf diesem – hohen – Niveau eine individu-
elle Gesundheitsleistung darstelle (IGEL-
Leistung, wie man in Deutschland dazu sa-
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gen würde) – dann muss man das aber klar
aussprechen!

Das Einzige, was nach diesem OGH-Ur-
teil nicht mehr möglich sein wird, ist, dass
die Finanzierung und Organisation des Ul-
traschalls in der Schwangerenbetreuung so
– schlecht – bleibt, wie sie jetzt ist, und
weiterhin argumentiert wird, in Österreich
werde für alle Versicherten alles finanziert,
was medizinisch etabliert sei.

Das manchmal vorgeschobene „ethi-
sche“ Argument ist nicht stichhaltig; es
wird ja niemand gezwungen, eine Pränatal-
diagnostik vorzunehmen. Vor jedem erwei-
terten Ultraschall ist ein Aufklärungsge-
spräch über die Implikationen dieser Unter-
suchung vorzunehmen, das naturgemäß
beinhaltet, dass Schwangere darüber infor-
miert werden, dass sie auf der Basis ethi-
scher Vorbehalte die Untersuchung natür-
lich auch ablehnen können.

Es ist schade, dass in Österreich Quali-
tätskontrolle und eine ordentliche Struktu-
rierung – in diesem Fall des Schwangeren-
ultraschalls – erst durch Involvierung von
Juristen des Obersten Gerichtshofes und
unter dem Damoklesschwert von Schaden-
ersatzzahlungen implementierbar sind. Aber
es ist besser, den Schwangerenultraschall
jetzt ordentlich zu organisieren als gar nicht.

o. Univ.-Prof. Dr. Peter Husslein

Vorstand der Universitätsklinik
für Frauenheilkunde Wien und Leiter

der Abteilung für Geburtshilfe und
feto-maternale Medizin
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